
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Beschlussvorschlag wird wie folgt geändert: 
 

1. Der Stadtrat stellt mit Beschluss den Schulentwicklungsplan (SEPl) der Stadt Halle 
(Saale) für die Schuljahre 2014//15 bis 2018/19 (geänderte Anlage 1 gemäß 
Beschlusspunkt 2 ) fest.  

 
2. Im Beschlusspunkt 2 werden die Maßnahmen 2.6 und 2.8 gestrichen   

 
Der Beschlusspunkt 2.9 wird geändert in: 
 

2.9. Schaffung der Bedingungen zur Eröffnung einer neuen 4-zügigen Gymnasiums  
weiterführenden Schule  am Standort des Schulkomplexes Dreyhauptstraße / 
Gutjahrstraße/Oleariusstraße, die die Eröffnung einer kommunal geführten 
weiterführenden Schule zum Schuljahr 2018/19 ermöglichen. In der jährlichen 
Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung ist die  konkrete Schulform der 
weiterführenden Schule zu entscheiden.  
 
Im Zusammenhang damit sind die Bedingungen zu schaffen, dass der BbS III „J. C. v. 
Dreyhaupt“, als einer der derzeitigen Nutzer in diesem Schulkomplex, bis zum Schuljahr 
2016/17 der Standort Carl-Schorlemmer-Ring zur zweckentsprechenden Nutzung zur 
Verfügung gestellt wird. 
 
Für den Schulteil der BbS „Gutjahr“, als weiterer Nutzer in diesem Schulkomplex, sind 
die Bedingungen zu schaffen, dass zum Schuljahr 2016/17 die Einbindung dieses 
Schulteiles am Standort An der Schwimmhalle 3 erfolgen kann. 

 


